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Update Patientenrechtegesetz – Neue Möglichkeiten für 

Patienten, Auswirkungen für Ärzte und Krankenkassen 

 

Zielgruppe: 
Ärzte und Zahnärzte in eigener Praxis, Honorarärzte, angestellte Ärzte und medizinisches Fachpersonal 
 

Thema: 
Zum Jahresbeginn 2013 ist das Patientenrechtegesetz in Kraft getreten. In das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) wurden Regelungen 
zum sog. Behandlungsvertrag aufgenommen. Auf Seiten der Behandelnden besteht Verunsicherung über die neuen Regelungen. 
Das Seminar bespricht und erläutert die neuen gesetzlichen Regelungen und Dokumentationspflichten, die das Arzt-Patienten-
verhältnis betreffen, anhand aktueller Rechtsprechung und Beispiele. 
 

Schwerpunkte: 
1. Neu: Der Behandlungsvertrag im Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 630a ff. BGB) 

a. Vertragstypische Pflichten 
b. Problem: Vertragsschluss mit Minderjährigen 

2. Mitwirkungs- und Informationspflichten von Arzt und Patient, Folgen eines Verstoßes gegen die Informationspflicht 
3. Einwilligungserklärung des Patienten und Aufklärungspflicht des Arztes 
4. Dokumentation der Behandlung 

a. Pflicht, eine Patientenakte zu führen 
b. Pflichtinhalte der Patientenakte 
c. Aufbewahrungsfristen 
d. Recht des Patienten auf Einsichtnahme in die Patientenakte 

5. Behandlungs- und Aufklärungsfehler 
a. Wer trägt die Beweislast für den Behandlungsfehler? 
b. Wer trägt die Beweislast für Einwilligung und Aufklärung des Patienten? 
c. Was bedeutet die fehlende Dokumentation für die Beweislastverteilung? 
d. Welche Auswirkungen hat es, wenn eine mangelnde subjektive Befähigung des Behandelnden festgestellt wird? 
e. Was bedeutet es, wenn ein sog. „grober Behandlungsfehler“ festgestellt wird? 
f. Unterstützungsleistungen der Krankenkassen für den Patienten bei ärztlichen Behandlungsfehlern 

 
Referent: 
Fabian Scheunemann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Sozialrecht, München 
 

Veranstaltungsdaten: 
Freitag, 20. November 2015 * 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
Ort: Kanzlei Scheunemann Schneider Rechtsanwälte, Landsberger Str. 480, 2. Obergeschoss, München 
Kostenbeitrag pro Person: 40,00 EUR inkl. USt. 
Seminargetränke und Seminarunterlagen sind im Preis eingeschlossen. 
Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben genannter Veranstaltung an. Anmeldung 
 
Name, Firma, Adresse: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel.: _________________________________  Fax: _________________________________  E-Mail: ______________________________________________ 
 
Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen erkenne ich an: Anmeldungen werden mit Bestätigung der Anmeldung durch die Kanzlei Scheunemann Schneider Rechts-
anwälte PartGmbB verbindlich. Die Plätze sind bei allen Veranstaltungen begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen. Ist bei der jeweiligen Veranstaltung eine 
Mindestteilnehmerzahl genannt, bleibt bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl die Absage der Veranstaltung vorbehalten. Wird die Veranstaltung abgesagt, 
verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche daraus ausgeschlossen. 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift 

 
 


